
Durch Krankheit oder Unfall kann sich das
Leben von einem Tag auf den anderen grund-
legend verändern. Plötzlich sind die Einschrän-
kungen in der Leistungsfähigkeit so gross, dass
eine Rückkehr an den bisherigen Arbeitsplatz
unmöglich wird. – Wie geht es dann weiter?
Wer bietet Unterstützung bei der Umschulung?
Wo finden sich geeignete Arbeitsplätze?

Oder ein behindertes Kind wird geboren. Wie
wird es sich in unserer Gesellschaft zurechtfin-
den? Wie stehen seine Chancen für die Berufs-
ausbildung? Kann es später seinen Lebensun-
terhalt verdienen? Wo kann es wohnen?

VEBO – Pionierin in der Eingliederung
Der Grat zwischen gesund und krank, zwischen
nichtbehindert und behindert ist schmal. Aus
diesem Bewusstsein heraus ist die VEBO 1964
auf private Initiative hin entstanden. Der Zweck
der Genossenschaft ist die Förderung der
Eingliederung von Menschen mit Behin-
derung in unsere Gesellschaft. Die ge-
sellschaftliche Anerkennung wird auch bei
Menschen mit Behinderung in hohem Mass von
der Teilnahme am Arbeitsleben bestimmt. – Die
VEBO bietet umfassende und professionelle
Sozialdienstleistungen in den Bereichen Inte-
grationsmassnahmen, Berufliche Massnah-
men, Geschützte Arbeitsplätze und Wohnen.

Bea Heim, Nationalrätin und
Genossenschafterin der VEBO

« Die gesellschaftliche Integration von Men-
schen mit Behinderung ist ein in der Bundes-
verfassung verankerter Auftrag. Die VEBO
leistet im Bereich Arbeitsintegration seit Jahr-
zehnten kompetente Arbeit. Als Genossen-
schafterin oder Genossenschafter zeigen Sie
Solidarität und ermöglichen auch in Zukunft
eine starke VEBO, die es in unserer Gesell-
schaft einfach braucht. »

Genossenschaft VEBO

MITENTSCHEIDEN,
UNTERSTÜTZEN,
SOLIDARITÄT ZEIGEN

22



Werden Sie GenossenschafterIn!
Rund 1400 Einzelpersonen, juristische Perso-
nen und Gemeinden unterstützen und ermögli-
chen als Genossenschafterinnen und Genos-
senschafter diese Arbeit der VEBO.

Erwerben auch Sie Anteilscheine der Genos-
senschaft und helfen Sie mit, die Strukturen
der VEBO zu sichern. – Bereits mit 100 Franken
sind Sie dabei!

Als GenossenschafterIn werden Sie an der
Generalversammlung ausführlich über die
Tätigkeit und Entwicklung der VEBO orientiert.
Mit Ihrem Stimmrecht befinden Sie über die
Anträge des Verwaltungsrates. Mehrmals pro
Jahr bekommen Sie die Zeitschrift «VEBO-
Fenster» mit News aus der VEBO zugestellt.

Die Unterstützungsmöglichkeiten
• Anteilscheine der Genossenschaft VEBO
• Spende
• Legat
• Schenkung
• Vermächtnis

Wenn Sie die VEBO individuell unterstützen
möchten, beraten wir Sie gerne.
Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.

Genossenschaft VEBO
Martin Plüss
Werkhofstrasse 8
4702 Oensingen
Tel. 032 388 35 35
martin.pluess@vebo.ch.

Genossenschaft VEBO
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Falls an dieser Stelle kein Original-Einzahlungsschein mehr eingeklebt ist,
verlangen Sie Ihren Einzahlungsschein unter Tel. 062 388 35 35 oder mail@vebo.ch.


